
Synopse 7. Änderung der Gästebeitragssatzung der Stadt Esens
bisher 7. Änderung Erläuterungen

§ 7
Beitragserhebung

(1) Der Gästebeitrag ist am ersten Werktag nach
Ankunft vom Gästebeitragspflichtigen dem

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel zu zahlen,
sofern die Einziehung nicht gemäß § 8 erfolgt.

Gästebeitragspflichtige haben die zur
Feststellung des für die Gästebeitragserhebung

erheblichen Sachverhalts erforderlichen
Auskünfte (Vor- und Zuname, Geburtsdatum,

Zugehörigkeit zur Familie, Anschrift der
Hauptwohnung, An- und Abreisetag,

Befreiungsgründe -soweit diese vorliegen-) auf
vorgeschriebenem Vordruck zu erteilen.

keine Änderung
Darstellung nur wegen
des Bezugs hierauf in §
8 Absatz 1 Buchstabe a)

§ 8
Pflichten der Wohnungsgeber und

vergleichbarer Personen

(1) Wer Personen beherbergt, ihnen Wohnraum
zur vorübergehenden Nutzung überlässt, einen
Campingplatz, Wochenendplatz oder
Bootsliegeplatz betreibt, ist verpflichtet,

a) die Buchungsdaten -wie in § 7 genannt- über
der bei ihm gegen Entgelt oder
Kostenerstattung verweilenden
beitragspflichtigen Personen, sind über das
Online-Meldesystem digital zu erfassen. Die
Gästekarte ist dem Beitragspflichtigen
spätestens bei Ankunft auszuhändigen. Der
Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel  rechnet
über das digitale System direkt mit dem
Wohnungsgeber ab. Ausnahmen von diesem
Verfahren sind nur auf begründeten Antrag
durch den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
möglich.

§ 8
Pflichten der Wohnungsgeber und

vergleichbarer Personen

(1) Wer Personen beherbergt, ihnen
Wohnraum zur vorübergehenden Nutzung
überlässt, einen Campingplatz,
Wochenendplatz oder Bootsliegeplatz
betreibt, ist verpflichtet,

a) die Buchungsdaten gemäß § 7 Absatz 1
Satz 2 der bei ihm gegen Entgelt oder
Kostenerstattung verweilenden
beitragspflichtigen Personen über das
Online-Meldesystem digital zu erfassen. Die
so erstellte ausgedruckte Gästekarte ist dem
Beitragspflichtigen spätestens bei Ankunft
auszuhändigen und der Gästebeitrag
gleichzeitig einzuziehen. Der
Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel rechnet
über das digitale System direkt mit dem
Wohnungsgeber ab. Ausnahmen vom
digitalen Verfahren sind nur auf
begründetem Antrag durch den
Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel möglich.

Klare Angaben:

präzise Fundstelle,
unter anderem: „auf
vorgeschriebenem
Vordruck“

digital erfasst, aber
ausgedruckt auf
Papier

Einziehen des
Beitrages vom Gast
durch den
Wohnungsgeber


